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Auszug aus: 

Besondere Institute 3	

Schlussbestimmungen 3	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linke Spalte (Rechtskräftige Fassung) Rechte Spalte (Beantragte Fassung) 
  
Bau- und Zonenordnung vom 21. März 2016:  

• Festgesetzt an der Gemeindeversammlung durch die Stimmberechtigte am 21. März 2016 

• Genehmigt durch die Baudirektion des Kantons Zürich mit Verfügung vom 0825/16 vom 15. Juni 2016 

• In Kraft getreten am 12. August 2016  

Die beantragen Änderungen sind in rot dargestellt.  
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Gültige Fassung Beantragte neue Fassung 
 
 
 

 
 
 

  
    

 (...)  (...) 

    

3. Besondere Institute 3. Besondere Institute 
3.1. Arealüberbauungen 3.1. Arealüberbauungen 

 (...)  (...) 

Art. 22:   
Massvorschriften 

1 Die zonengemässe Baumassenziffer erhöht sich um 0.7 m3/m2. Art. 22:   
Massvorschriften 

1 Die zonengemässe Baumassenziffer erhöht sich um 0.7 m3/m2. 

 2 Die nach Zonenordnung zulässige Gesamtlänge kann überschritten werden.  2 Die nach Zonenordnung zulässige Gesamtlänge kann überschritten werden, darf je-
doch in den Wohnzonen in keinem Fall mehr als das Doppelte der nach Zonenordnung 
zulässigen Gesamtlänge betragen. 

 3 Die nach Zonenordnung zulässige Gebäudehöhe erhöht sich um 3.3 m, die anre-
chenbare Geschosszahl erhöht sich um 1 Vollgeschoss, der kleine Grundabstand erhöht 
sich um 1.0 m. 

 3 Die nach Zonenordnung zulässige Gebäudehöhe erhöht sich um 3.3 m, die anre-
chenbare Geschosszahl erhöht sich um 1 Vollgeschoss, der kleine Grundabstand erhöht 
sich um 1.0 m. 

 (...)  (...) 

    

5. Schlussbestimmungen 5. Schlussbestimmungen 
Art. 35: 
Inkrafttreten 

1 Die Bau- und Zonenordnung tritt nach der Genehmigung durch die Gemeinde-
versammlung, die Baudirektion des Kantons Zürich und nach Ablauf der Rechtsmittelfrist 
in Kraft. 

Art. 35: 
Inkrafttreten 

1 Die Bau- und Zonenordnung tritt nach der Genehmigung durch die Gemeinde-
versammlung, die Baudirektion des Kantons Zürich und nach Ablauf der Rechtsmittelfrist 
in Kraft. 

 2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bau- und Zonenordnung werden die Bau- 
und Zonenordnung und der Zonenplan der Politischen Gemeinde Gossau ZH vom 
11. April 2005 mit den seitherigen Änderungen (vom 11. April 2005, 13. Juni 2005, 
12. Juni 2006 und 29. November 2010) aufgehoben. 

 2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bau- und Zonenordnung werden die Bau- 
und Zonenordnung und der Zonenplan der Politischen Gemeinde Gossau ZH vom 
11. April 2005 mit den seitherigen Änderungen (vom 11. April 2005, 13. Juni 2005, 
12. Juni 2006 und 29. November 2010) aufgehoben. 

    

Die vorstehende Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH wurde an der Gemeindever-
sammlung vom 21. März 2016 durch die Stimmberechtigten genehmigt.  

Die vorstehende Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH wurde an der Gemeindever-
sammlung vom 21. März 2016 20. November 2017 durch die Stimmberechtigten genehmigt.  

  

Gossau ZH, 21. März 2016 

Namens der Politischen Gemeinde: 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

Jörg Kündig Thomas-Peter Binder 

Gossau ZH, ................. 

Namens der Politischen Gemeinde: 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

............. ............. 

  

Die vorstehende Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH wurde von der Baudirektion des 
Kantons Zürich mit Verfügung Nr. 0825/16 vom 15. Juni 2016 genehmigt und am 24. Juni 2016 publiziert. Ge-
mäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 5. August 2016 ist kein Rechtsmittel ergriffen wor-
den. 

Die vorstehende Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH tritt am 12. August 2016 in 
Kraft. 

Die vorstehende Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH wurde von der Baudirektion 
des Kantons Zürich mit Verfügung Nr. ............. vom ................. genehmigt und am ................. publiziert. Ge-
mäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom .................... ist kein Rechtsmittel ergriffen wor-
den. 

Die vorstehende Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH tritt am ........................ in 
Kraft. 

 



 

 

29. August 2017  

 
Beschluss der Gemeindeversammlung 
vom: 

 
 ................................................................  

Namens der Gemeindeversammlung 
 

Der Gemeindepräsident: 
 
 
 

 ................................................................  

 
 

Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 

 ................................................................  

Von der Baudirektion 

genehmigt am:  ........................................  

 

BDV Nr.  ..................................................  

Für die Baudirektion: 
 
 
 

 ................................................................  

 

Publikation Inkraftsetzung am:   ................................................................  
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• Festgesetzt an der Gemeindeversammlung durch die Stimmberechtigte am 21. März 2016 
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 (...) 

3. Besondere Institute 

3.1. Arealüberbauungen 

 (...) 

Art. 22:   
Massvorschriften 

1 Die zonengemässe Baumassenziffer erhöht sich um 0.7 m3/m2.  
2 Die nach Zonenordnung zulässige Gesamtlänge kann überschritten werden, 
darf jedoch in den Wohnzonen in keinem Fall mehr als das Doppelte der nach 
Zonenordnung zulässigen Gesamtlänge betragen. 

 3 Die nach Zonenordnung zulässige Gebäudehöhe erhöht sich um 3.3 m, die 
anrechenbare Geschosszahl erhöht sich um 1 Vollgeschoss, der kleine Grund-
abstand erhöht sich um 1.0 m. 

 (...) 

  
 5 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 35: 
Inkrafttreten 

1 Die Bau- und Zonenordnung tritt nach der Genehmigung durch die Gemein-
de-versammlung, die Baudirektion des Kantons Zürich und nach Ablauf der 
Rechtsmittelfrist in Kraft. 

 2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bau- und Zonenordnung werden 
die Bau- und Zonenordnung und der Zonenplan der Politischen Gemeinde 
Gossau ZH vom 11. April 2005 mit den seitherigen Änderungen (vom 11. April 
2005, 13. Juni 2005, 12. Juni 2006 und 29. November 2010) aufgehoben. 

 



 

Teilrevision Bau- und Zonenordnung. 
Einzelinitiative  „Keine übergrossen 
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Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Auftrag 

Am 24. März 2017 reichte der Stimmbürger P. Umbach beim 
Gemeinderat Gossau eine Einzelinitiative im Sinn von § 50 
Gemeindegesetz (GG) ein, welche die Änderung der kommu-
nalen Vorschriften für Arealüberbauung verlangt.  

Die Einzelinitiative will neu eine Beschränkung der Gesamtlän-
ge in Arealüberbauungen einführen, was bisher nicht festgelegt 
war. Neu soll bei Arealüberbauungen in den Wohnzonen die 
maximal zulässige Gesamtlänge in keinem Fall mehr als das 
Doppelte der nach Zonenordnung zulässigen Gesamtlänge 
betragen. Zusätzlich wird eine Übergangsbestimmung bean-
tragt. Im Übrigen soll die Bestimmung zur Arealüberbauung 
unverändert bleiben.  

• Der Wortlaut der Änderungen in synoptischer Form ist im 
Anhang A4 (Bau- und Zonenordnung – Synoptische Darstel-
lung) ersichtlich.  

• Im Anhang A1 (Eingabe Einzelinitiative) ist der Originaltext 
der Einzelinitiative mitsamt Kurzbegründung aufgeführt.  

• Die Beurteilung des Gemeinderats ist ersichtlich im Anhang 
A2 (Beschluss Antrag des Gemeinderats). 

• Die vollständige Beurteilung des Amtes für Raumentwicklung 
(ARE) kann der kantonalen Vorprüfung im Anhang A3 
(Kantonale Vorprüfung) entnommen werden.  

Zur Änderung der Bau- und Zonenordnung und zur Behandlung 
von Initiativen ist in Gossau die Gemeindeversammlung zu-
ständig (§ 88 Planungs- und Baugesetzes [PBG] in Verbindung 
mit Art. 11 lit. b und lit. f Gemeindeordnung [GO]). 

Der Gemeinderat Gossau hat die Bauabteilung Gossau beauf-
tragt, die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung gemäss den 
Bestimmungen des Planungs- und Baugesetzes (PBG) durch-
zuführen (Gemeinderatsbeschluss vom 7. Juni 2017, siehe 
Anhang A2).  

Anlass 

Beschränkung Gesamtlänge bei 
Arealüberbauungen 

Hinweis zum Anhang 

Zuständigkeiten 

Auftrag 
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1.2 Ablauf der Revision 

Der Planungsablauf zur Änderung der Bau- und Zonenordnung 
sieht die folgenden Schritte vor: 

 

was wann 
Gemeinderatsbeschluss zur Pla-
nungsvorlage (Verabschiedung zu-
handen Mitwirkung und Vorprüfung) 

21. Juni 2017 

Publikation öffentliche Auflage zur 
Mitwirkung (60 Tage)  

30. Juni 2017 
bis 28. August 2017 

Anhörung der nach- und neben-
geordneten Planungsträger 

ab 30. Juni 2017 

Kantonale Vorprüfung  27. Juni 2017  
bis 16. August 2017 

Gemeinderatsbeschluss zu Handen 
der Gemeindeversammlung  

13. September 2017 

Gemeindeversammlung 20. November 2017 
Genehmigung durch Baudirektion – 

 
 

Geplanter Ablauf 
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2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

2.1 Sachpläne des Bundes 

Die vorliegende Revisionsvorlage entspricht den übergeordne-
ten Sachplänen und Konzepten des Bundes.  

2.2 Kantonaler Richtplan, regionaler Richtplan und 
Regio-ROK 

Diese Revisionsvorlage entspricht den übergeordneten Vorga-
ben des Kantons und der Region. 

2.3 Schlussfolgerung zu den übergeordneten Planun-
gen 

Die vorliegende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung steht 
in keinem Widerspruch zu den für die Gemeinde Gossau rele-
vanten überkommunalen Festlegungen.  

 

Sachpläne und Konzepte Bund 

Übergeordnete Richtpläne 

Kein Widerspruch zu übergeord-
neten Festlegungen 
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3 ANPASSUNGEN BAU- UND ZONENORDNUNG 

3.1 Anforderung der Arealüberbauung 

Arealüberbauungen müssen mitsamt deren Umschwung eine 
besonders gute Gestaltung aufweisen. Dies betrifft auch die 
Frage der baulichen Einordnung in das bestehende Ortsbild. 
Gemäss § 71 Abs. 2 PBG sind bei der Beurteilung der Gestal-
tungsqualität insbesondere folgenden Merkmale zu beachten: 
Beziehung zum Ortsbild sowie zur baulichen und landschaftli-
chen Umgebung; kubische Gliederung und architektonischer 
Ausdruck der Gebäude; Lage, Zweckbestimmung, Umfang und 
Gestaltung der Freiflächen; (...). Das Kriterium „besonders gute 
Gestaltung“ ist die höchste Gestaltungsanforderung.  

3.2 Bisherige Regelung der Arealüberbauung 

Die aktuelle Bestimmung zur Arealüberbauung beinhaltet nebst 
der Zulässigkeit von Arealüberbauungen die Mindestfläche, die 
Regelung über den Ausnützungsbonus sowie die Massvor-
schriften (Gesamtlänge, Gebäudehöhe, Geschosszahl, Grund-
abstand). Der aktuelle Artikel 22 Abs. 2 BZO zur Gesamtlänge 
bei Arealüberbauungen ist bereits in der Fassung vom 29. Juni 
1998 vorhanden (damals noch als Art. 21 Abs. 2 BZO). 

Mit der BZO-Teilrevision I von 2015/2016 (Genehmigungsver-
fügung BDV Nr. 0825/16 vom 15. Juni 2016) wurde unter ande-
rem der Bonus für Arealüberbauungen sowie die Gebäudehöhe 
und die Geschosszahl bei Arealüberbauungen erhöht. Die Be-
stimmung zur Gesamtlänge blieb unverändert.  

3.3 Auswirkungen der vorgeschlagenen Regelung 

Eine Gesamtschau über die Auswirkungen der vorgeschlage-
nen Änderung ist schwierig, weil Arealüberbauungen jeweils 
Einzelprojekte sind, welche die Anforderungen an eine beson-
ders gute Gestaltung erfüllen müssen. Sie sind massgeschnei-
derte Einzellösungen für einen konkreten Ort.  

Mit der vorgeschlagenen generellen Beschränkung der Ge-
samtlänge ist eine einfachere Beurteilung zukünftiger Bauge-
suche (Arealüberbauungen) möglich, weil das Mass beschränkt 
ist. Auch mit der vorgeschlagenen Regelung muss aber weiter-
hin qualitativ beurteilt werden, ob das Gebäude mit der geplan-
ten Gesamtlänge der Qualitätsvorgabe „besonders gute Ge-

Besonders gute Gestaltung 

Aktuelle Bestimmung  

BZO-Teilrevision I 

Auswirkungen auf zukünftige 
Arealüberbauungen 

Anwendung 
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staltung“ entspricht und ob allenfalls die ortsbaulich verträgli-
che Gesamtlänge überschritten wurde. 

Die von der Einzelinitiative vorgeschlagene Übergangsbestim-
mungen sah folgendes vor: „Die Änderung von Art. 22 Abs. 2 
dieser Bau- und Zonenordnung gilt mit ihrem Inkrafttreten für 
alle Arealüberbauungen, für welche im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des geänderten Art. 22 Abs. 2 noch keine rechtskräftige 
Baubewilligung vorliegt.“  

Diese Übergangsbestimmung ist gemäss kantonaler Vorprü-
fung zu streichen. Begründet wird diese Streichung mit dem 
Hinweis, dass die gewünschte Regelung sinngemäss und ab-
schliessend bereits mit § 234 Planungs- und Baugesetz (PBG) 
regelt wird (siehe dazu auch Anhang A3).  

Die vorgesehene Beschränkung der Gesamtlänge hat keine 
direkten Auswirkungen auf die zulässige bauliche Dichte. Die 
gesamte Bauzonenkapazität bleibt unverändert.  

Übergangsbestimmung 

Bauliche Dichte 
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4 KANTONALE VORPRÜFUNG 

Die kantonale Vorprüfung (siehe auch Anhang A3) hat folgen-
des ergeben:  

Das ARE merkt aus Sicht Ortsbild und Städtebau an, dass die 
Zweckmässigkeit der Beschränkung der Gesamtläng bei Areal-
überbauungen in Frage gestellt wird. Die Vorschrift trage nicht 
zur Qualität von Überbauungen bei und verunmögliche mög-
licherweise gar gute Lösungen. Das ARE empfiehlt deshalb, 
von der Änderung der BZO in diesem Punkt abzusehen.  

Die kantonalen Vorprüfung schlägt eine Präzisierung von Art. 
35 BZO „Inkrafttreten“ vor. Die BZO vom 21. März 2016 weist 
eine Formulierung auf, welche sinngemäss der geforderten 
Präzisierung entspricht.  

Die Einzelinitiative schlägt eine Übergangsbestimmung vor. 
Gemäss der kantonalen Vorprüfung ist auf diese Übergangs-
bestimmung zu verzichten.  

Die kantonale Vorprüfung hat ergeben, dass unter Berücksich-
tigung der Hinweise und Auflagen eine Genehmigung in Aus-
sicht gestellt werden kann. Die Vorlage wäre sodann gemäss 
§ 5 PBG rechtmässig, zweckmässig und angemessen.  

5 ANHÖRUNG DER NACH- UND NEBENGEORDNE-
TEN PLANUNGSTRÄGER 

Die Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungsträger 
wurde durchgeführt. Die Gemeinden Wetzikon, Egg, Grüningen, 
Hinwil und Uster haben auf die Anhörung geantwortet. Die 
Rückmeldungen ergeben, dass diese Gemeinden durch die 
Vorlage nicht betroffen sind.  

6 BERICHT ZU DEN NICHT BERÜCKSICHTIGTEN 
EINWENDUNGEN 

Während der Auflagefrist gingen zwei schriftliche Stellungnah-
men zu Gunsten der Einzelinitiative ein. Beide Schreiben äus-
sern sich positiv zur inhaltlichen Beschränkung der Gesamt-
länge wie sie die Einzelinitiative vorsieht. Da keine Begehren 
gestellt werden, sind diese nicht als Einwendungen zu behan-
deln.  

Beschränkung Gesamtlänge bei 
Arealüberbauungen  

(Art. 22 Abs. 2 BZO) 

Inkrafttreten (Art. 35 BZO) 

Übergangsbestimmungen  
(Art. 36 BZO) 

Genehmigung in Aussicht 

Keine Betroffenheit 

Keine Einwendungen 
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Während der Auflagefrist sind keine Einwendungen mit einem 
Antrag eingegangen. Auf die Erstellung eines Berichts zu den 
nicht berücksichtigten Einwendungen wird daher verzichtet.  

7 BEURTEILUNG DER TEILREVISION 

7.1 Übereinstimmung mit übergeordneten Planungen 

Die Revisionsvorlage entspricht den übergeordneten Sach- und 
Richtplanungen von Bund, Kanton und Region. 

7.2 Auswirkungen auf die Umwelt 

Die vorgesehenen Änderungen der Bestimmungen zur Areal-
überbauung führen zu keiner relevanten Mehrbelastung der 
Umwelt. 

7.3 Schlussfolgerung 

Die mittels Einzelinitiative vorgeschlagene Reduktion der Ge-
samtlänge bei Arealüberbauungen in Wohnzonen und die 
Übergangsbestimmung kann unter Berücksichtigung der Hin-
weise und Auflagen der kantonalen Vorprüfung sowohl formell 
als auch materiell umgesetzt werden.  

Der Gemeinderat lehnt die neuen Bestimmungen ab. Die Beur-
teilung des Gemeinderats ist aus dem Anhang A2 (Antrag des 
Gemeinderats) ersichtlich. 

 

 

Keinen Bericht zu den nicht be-
rücksichtigten Einwendungen  

Sach- und Richtplanung 

Keine relevante Mehrbelastung 

Umsetzung der Einzelinitiative 

Beurteilung des Gemeinderats 
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A ANHANG 

A1 Eingabe Einzelinitiative 
von Dr. P. Umbach vom 24. März 2017 

 

A2 Antrag des Gemeinderats 
Beschluss Gemeinderat vom 7. Juni 2017 

 

A3 Kantonale Vorprüfung 
vom 16. August 2017, Ref.-Nr. ARE 17-0958  

 

A4 Bau- und Zonenordnung – Synoptische Darstellung 
dat. 29. August 2017 

 



Dr. P. Umbach. Ametsbergsttasse 19. 8625 Gossau 

EINSCHREIBEN 
An den Gemeinderat der 
politischen Gemeinde Gossau/ZH 
Berghofstrasse 4 
8625 Gossau 

Gossau, 24. März 2017 

2 /, MHL. 2017 
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Einzelinitiative „Keine übergrossen Wohnbauten in Gossau" auf Änderung der Bau- und 
Zonenordnung vom 21. März 2016 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

N' 

~ 

X 

Hiermit beantrage ich im Sinne einer Einzelinitiative gemäss §SO des Gemeindegesetzes folgende 

Änderung der Bau- und Zonenordnung vom 21. März 2016: 

Art. 22 sei wie folgt zu ändern: 

Abs. 1: unverändert. 

Abs. 2 neu: „Die nach Zonenordnung zulässige Gebäudelänge kann überschritten werden, darf jedoch 

in den Wohnzonen in keinem Fall mehr als das Doppelte der nach Zonenordnung zulässigen Gesamt­

länge betragen." 

Abs. 3: unverändert. 

Seite 1von2 
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Es sei ein neuer Art. 36 aufzunehmen: 

Art. 36 Übergangsbestimmungen 

Die Änderung von Art. 22 Abs. 2 dieser Bau- und Zonenordnung gilt mit ihrem Inkrafttreten für alle 

Arealüberbauungen, für welche im Zeitpunkt des lnkrafttretens des geänderten Art. 22 Abs. 2 noch 

keine rechtskräftige Bewilligung vorliegt. 

Kurzbegründung: 

Gossau zeichnet sich durch eine Überbauung in lockerer Bauweise mit üppigen Grünflächen zwischen 

den Gebäuden aus. In den Wohnquartieren sind weder in der Höhe noch in der Länge markante 

Gebäude vorhanden, welche eigentliche Riegel bilden und/oder übermässigen Schattenwurf 

generieren würden. Solche Gebäude sollen - trotz allen Wünschen nach einer gewissen Verdichtung -

in Gossau nicht oder nur im Gestaltungsplanverfahren mit entsprechender demokratischer Kontrolle 

bewilligt werden können. Riesenbauten wie Wohnsilos, welche nicht selten mit zunehmendem Alter 

zu Zentren sozialer Problemfälle werden, sollen in Gossau nicht entstehen dürfen. Für 

Arealüberbauungen sieht die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Gossau Beschränkungen 

hinsichtlich der Gebäudehöhe vor; bezüglich Gebäudelänge fehlen solche Beschränkungen bei 

Arealüberbauungen vollständig. Andere Gemeinden wie beispielsweise Hinwil kennen solche 

Längenbeschränkungen (zumindest mit Bezug auf einzelne Wohnzonen). Das Manko, dass die heutige 

Regelung in Gossau gar keinen Gebäudelängenbeschränkung bei Arealüberbauungen kennt, soll durch 

die mit der Initiative beantragte moderate Regelung behoben werden, welche immer noch Gebäude 

mit bis zur doppelten Länge der sonst in der Zone zulässigen Länge zulassen würde. 

Der unterzeichnende Einzelinitiant verzichtet auf eine Unterschriftensammlung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Patrick Umbach 

Ametsbergstrasse 19 

8625 Gossau 
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GEMEINDEGOSSAU 

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

Protokoll Nr. 7 vom 7. Juni 2017 

Einzelinitiative «Keine übergrossen Wohnbauten in Gossau» auf 
Änderung der Bau· und Zonenordnung vom 21. März 2016; Emp· 
fehlung zur Ablehnung 

04.03. 66 

Am 24. März 2017 hat Patrick Umbach, Gossau ZH, die Einzelinitiative «Keine übergrossen Wohnbauten in 
Gossau» auf Änderung der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 21 . März 2016 mit folgendem Wortlaut einge­
reicht: 

Art. 22 BZO sei wie folgt zu ändern: 
Abs. 2 Die nach Zonenordnung zulässige Gebäudelänge kann [bei Arealüberbauungen] überschritten werden, 
darf jedoch in den Wohnzonen in keinem Fall mehr als das Doppelte der nach Zonenordnung zulässigen Ge­
samtlänge betragen. 

Es sei ein neuer Art. 36 BZO aufzunehmen: Art. 36 BZO [neu] Übergangsbestimmungen: 
Die Änderung von Art. 22 Abs. 2 dieser Bau- und Zonenordnung gilt mit ihrem Inkrafttreten für alle Arealüberbau­
ungen, für welche im Zeitpunkt des lnkrafttretens des geänderten Art. 22 Abs. 2 noch keine rechtskräftige Bewil­
ligung vorliegt. 

Der lnitiativtext von Patrick Umbach weist einen Fehler in der Zitierung der Bau- und Zonenordnung aus. Im ers­
ten Satz von Art. 22 BZO, Abs. 2, wird das Wort „Gebäudelänge" anstelle von „Gesamtlänge" zitiert. Es wird 
angenommen, dass dies irrtümlich geschehen ist, weshalb fortan davon ausgegangen wird, dass „Gesamtlänge" 
verwendet werden kann. 

Mit Beschluss vom 10. Mai 2017 hat der Gemeinderat die Initiative für gültig erklärt. Gegen den Entscheid ist kein 
Rechtsmittel ergriffen worden. Die Initiative ist deshalb möglichst bald der Gemeindeversammlung vorzulegen. 
Die planungsrechtlichen Schritte sind aber vorher gemäss den Bestimmungen des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) durchzuführen. 

Erwägungen 
Die BZO-Bestimmungen zur Arealüberbauung behandeln nebst der Zulässigkeit die Mindestfläche, die Regelung 
des Arealüberbauungsbonus sowie die Massvorschriften. Der heutige Art. 22 Abs. 2 BZO zur zulässigen Ge­
samtlänge bei Arealüberbauungen ist seit der BZO-Fassung vom 29. Juni 1998 (damals noch als Art. 21 Abs. 2) 
gleichlautend Teil der Arealüberbauungsregeln von Gossau ZH. In der Vergangenheit wurde diese Bestimmung 
nicht kritisiert. Mit der BZO-Teilrevision 1 von 2015/2016 wurde unter anderem der Bonus für Arealüberbauungen 
sowie die Gebäudehöhe und die Geschosszahl bei Arealüberbauungen erhöht. Die Bestimmung zur Gesamtlän­
ge blieb unverändert. 

Gemeinde Gossau Berghofstrasse 4 Tel. 044 936 55 24 www.gossau-zh.ch 
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GEMEINDEGOSSAU 

Die vom Initianten beantragte generelle Beschränkung der Gebäudelänge ergibt nach Meinung des Gemeindera­
tes zwar eine klare, aber auch eine unflexible, unnötige und unerwünschte Einschränkung des Gestaltungs- und 
Überbauungsfreiraums von Bauten im Rahmen einer Arealüberbauung. Mittels einer Längenbeschränkung ist in 
keiner Weise eine besonders gute Gestaltung gesichert. Im Gegenteil: Es kann gerade eine gesamtheitlich bes­
sere Überbauungslösung verhindert werden. 

Mit der Arealüberbauung ist eine besonders gute Gestaltung gefordert. Im Zusammenhang mit der besonders 
guten Gestaltung muss immer auch geprüft werden, ob sich die geplante Arealüberbauung besonders gut in das 
bestehende Ortsbild einordnet. § 71 PBG verlangt dazu zwingend: Die Bauten und Anlagen sowie deren Um­
schwung müssen besonders gut gestaltet sowie zweckmässig ausgestattet und ausgerüstet sein. Bei der Beur­
teilung sind insbesondere folgende Merkmale zu beachten: die Beziehung zum Ortsbild sowie zur baulichen und 
landschaftlichen Umgebung, die kubische Gliederung und der architektonischer Ausdruck der Gebäude, die La­
ge, die Zweckbestimmung, der Umfang und die Gestaltung der Freiflächen. Den Freiräumen zwischen den Ge­
bäuden muss damit auch besondere Beachtung geschenkt werden. 

Eine Beschränkung der Gesamtlänge reduziert den Projektierungsspielraum, was den Gestaltungsraum zur op­
timalen Gestaltung und Einordnung der Bauten in die Umgebung stark einschränkt. Diese Einschränkung schmä­
lert auch in unerwünschtem Mass die Attraktivität des Planungsinstruments . .Arealüberbauung". Arealüberbauun­
gen sind wichtig, um die angestrebte bauliche Dichte mittels besonders gut gestalteter Überbauungen zu errei­
chen. Arealüberbauungen sind immer Einzelfälle, welche separat beurteilt und von der Ortsbildkommission be­
gleitet werden. 

Fazit: Eine einschränkende Bestimmung bezüglich der Gesamtlänge bei Arealüberbauungen ist kein Garant für 
eine besonders gute Einordnung, schmälert den Gestaltungsfreiraum, verhindert gute, überzeugende Lösungen 
im Gesamtkontext und schmälert die Attraktivität von Arealüberbauungen, an welche im Gegensatz zur Regel­
bauweise besonders hohe Anforderungen gestellt werden. 

Die Einzelinitiative von Patrick Umbach wird deshalb den Stimmberechtigten ohne Gegenvorschlag zur Ableh­
nung empfohlen. 

Weiterer Ablauf 
21.Juni2017 

30. Juni 2017 

Ende September 2017 
4. Oktober 2017 

20. November 2017 

Gemeinderatsbeschluss zur Planungsvorlage 
(Verabschiedung für die Mitwirkung und Vorprüfung) 
60-tägige öffentliche Auflage (gemäss §7 PBG) mit gleichzeitiger Vorprüfung 
durch den Kanton 
Stellungnahme zu den Einwendungen aus der öffentlichen Mitwirkung 
Gemeinderatsbeschluss zuhanden der Gemeindeversammlung 
vom 20. November 2017 
Gemeindeversammlungsbeschluss 

Gemeinde Gossau Berghofstrasse 4 Tel. 044 936 55 24 www.gossau-zh.ch 
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GEMEINDEGOSSAU 

Der Gemeinderat b e s c h 1 i e s s t : 

1. Die Einzelinitiative «Keine übergrossen Wohnbauten in Gossau» auf Änderung der Bau- und Zonenordnung 
vom 21. März 2016, eingereicht am 24. März 2017, von Patrick Umbach, Gossau ZH, wird den Stimmbe­
rechtigten zur Ablehnung empfohlen. 

2. Die Bauabteilung wird beauftragt, die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung gemäss den Bestimmungen 
des Planungs- und Baugesetzes einzuleiten und das Mitwirkungsverfahren sowie die Vorprüfung durchzu­
führen. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a) Patrick Umbach, Ametsbergstrasse 19, 8625 Gossau ZH 
b) Daniel Baldenweg, Ressortvorsteher Hochbau und Planung 
c) Bauabteilung 
d) Thomas-Peter Binder, Gemeindeschreiber 
e) Jennifer Graf, stv. Gemeindeschreiberin 
D Präsidialabteilung 

amens des Gemeinderates 

Jörg Kündig 
Gemeindepräsident 

Th 
Gemeindeschreiber 

Gemeinde Gossau Berghofstrasse 4 Tel. 044 936 55 24 www.gossau-zh.ch 
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Gossau. Teilrevision der Nutzungsplanung (Einzelinitiative "Keine über· 
grossen Wohnbauten in Gossau") - Vorprüfung 

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Mit dem per E-Mail am 27. Juni 2017 übermittelten Schreiben vom 26. Juni 2017, haben 
Sie uns die Teilrevision der Nutzungsplanung (Einzelinitiative "Keine übergrossen Wohn­
bauten in Gossau") zur Vorprüfung eingereicht. Aufgrund des überschaubaren Umfangs 
und der fehlenden Auswirkungen auf andere Sachbereiche haben wir lediglich die Gebiets­
betreuung Ortsbild und Städtebau des Amts für Raumentwicklung der Baudirektion zum 
Mitbericht eingeladen. Deren Stellungnahme ist in die Vorprüfung eingeflossen. Gerne 
nehmen wir zur Vorlage wie folgt Stellung: 

1. Ausgangslage 

Am 24. März 2017 wurde beim Gemeinderat Gossau eine Einzelinitiative im Sinn von § 50 
Gemeindegesetz (GG) eingereicht, welche die Änderung der kommunalen Vorschriften für 
Arealüberbauung verlangt. Die Einzelinitiative hat zum Ziel, eine Beschränkung der Ge­
samtlänge in Arealüberbauungen einzuführen. Neu soll bei Arealüberbauungen in den 
Wohnzonen die maximal zulässige Gesamtlänge in keinem Fall mehr als das Doppelte der 
nach Zonenordnung zulässigen Gesamtlänge betragen. Zusätzlich ist eine Übergangsbe­
stimmung vorgesehen. Im Übrigen soll die Bestimmung zur Arealüberbauung unverändert 
bleiben. 

Die Vorlage umfasst folgende Bestandteile: 

- Auszug der Bau- und Zonenordnung vom 12. Jt,mi 2017 (synoptische Darstellung) 
- Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV vom 12, Juni 2017 

2. Beurteilung 

Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Hinweise und Auflagen kann der Vorlage eine 
Genehmigung in Aussicht gestellt werden. 
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Bau- und Zonenordnung 

Titelblatt 
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+ Das Titelblatt hat die Vermerke zur Festsetzung und Genehmigung zu enthalten. 

Art. 22 Abs. 2 Gesamtlänge bei Arealüberbauungen 

Die neu vorgesehene Beschränkung, wonach die zulässige Gesamtlänge im Rahmen von 
Arealüberbauungen in keinem Fall mehr als das Dappelte der nach Zonenordnu11g zulässi­
gen Gesamtlänge betragen darf, kann zugestimmt werden. Wir möchten jedoch aus Sicht 
Ortsbild und Städtebau anmerken, dass die Zweckmässigkeit der Regelung in Frage ge­
stellt wird. Die Vorschrift trägt nicht zur Qualität von Überbauungen bei und verunmöglicht 
möglicherweise gar gute Lösungen. Wir empfehlen deshalb, von der Änderung der BZO in 
diesem Punkt abzusehen. 

Art. 35 Inkraftsetzung 

~ Art. 35 ist im Hinblick auf die Festsetzung durch die Gemeindeversammlung wie 
folgt zu präzisieren: "Diese Bauordnung-tfitt-am--+a§e-Aael=l-6ei:-9ekanntmach1:1n~ 
0ef wird mit Rechtskraft der kantonalen Genehmigung duroh die BaudirektieA-ifl 
Kfaft verbindlich. Der Gemeinderat publiziert das Datum der Inkraftsetzung gemäss 
§ 6 PBG." 

Art. 36 Übergangsbestimmungen 

Mit Art. 36 ist vorgesehen, eine Regelung für Arealüberbauungen zu treffen, für welche im 
Zeitpunkt ihres lnkrafttretens des geänderten Art. 22 Abs. 2 BZO noch keine rechtskräftige 
Baubewilligung vorliegt. Dieser Umstand wird im Planungs- und Baugesetz in § 234 PBG 
bereits sinngemäss und abschliessend geregelt und soll deshalb in der BZO nicht wieder­
holt werden. 

+ Art. 36 BZO ist zu streichen 

Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV 

Zum Erläuternden Bericht haben wir keine Anmerkungen. 

3. Weitere materielle Hinweise 

Harmonisierung der Baubegriffe 

Der Kanton Zürich ist der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Bau­
begriffe (IVHB) nicht beigetreten. Das Planungs- und Baugesetz (PBG) wurde aber mit 
Beschluss des Kantonsrats Nr. 5059/2014 an die Begriffsdefinitionen gemäss IVHB ange­
passt. Die Änderung ist seit 1. März 2017 in Kraft. Die Gemeinden haben bis am 28. Feb­
ruar 2025 Zeit, ihre BZO an die neuen Baubegriffe anzupassen. Es wird daher empfohlen, 
im Rahmen einer nächsten Revision die neuen Begriffe zu verwenden. 

4. formelle Hinweise 

Für die Genehmigung Teilrevision der Nutzungsplanung (Einzelinitiative "Keine übergros­
sen Wohnbauten in Gossau") sind die Unterlagen (Bau- und Zonenordnung, Erläuternder 
Bericht nach Art. 47 RPV, Bericht zu den Einwendungen) im Minimum siebenfach einzu-
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reichen, wovon je zwei Exemplare das Amt für Raumentwicklung, zwei das Baurekursge­
richt und eines das Verwaltungsgericht erhalten. Zusätzlich sind die Unterlagen auf einem 
Datenträger oder via E-Mail (nutzungsplanung@bd.zh.ch) in elektronischer Form einzu­
reichen. Weiter sind das Beschlussdokument der Gemeindeversammlung und eine Publi­
kationsbestätigung sowie eine Rechtskraftbescheinigung betreffend den Rekurs in Stimm­
rechtssachen (§ 151 a Gemeindegesetz ~ einzuholen beim Bezirksrat) beizulegen. Der 
Erläuternde Bericht nach Art. 47 RPV muss Angaben zur Vorprüfung, Mitwirkung und Fest­
setzung sowie den Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen beinhalten. 

Publikation 

Die Planfestsetzung und der Genehmigungsentscheid der Baudirektion werden durch die 
Gemeinde gleichzeitig eröffnet (vgl. § 5 Abs. 3 PBG). Am Tag nach der Eröffnung beginnt 
für die Festsetzung und die Genehmigung die 30-tägige Rekursfrist zu laufen, innert der 
beide Akte gemeinsam beim Baurekursgericht (BRG) angefochten werden können. Sofern 
keine Rekurse eingegangen sind, haben die Gemeinden das Inkrafttreten nach eingeholter 
Bescheinigung zu publizieren. Erst am Tag nach der Publikation bzw. an dem von der Ge­
meinde individuell festgelegten Datum ist die Teilrevision der Nutzungsplanung (Einzeliniti­
ative "Keine übergrossen Wohnbauten in Gossau") rechtskräftig. 

5. Weiteres Vorgehen 

Der Teilrevision der Nutzungsplanung (Einzelinitiative "Keine übergrossen Wohnbauten in 
Gossau") kann unter Berücksichtigung der Hinweise und Auflagen eine Genehmigung in 
Aussicht gestellt werden. Die Vorlage wäre sodann gemäss § 5 PBG rechtmässig, zweck­
mässig und angemessen. 

Wir hoffen, Ihnen mit den Hinweisen aus der Vorprüfung bei der Weiterbearbeitung der 
Vorlage behilflich zu sein. Bei Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren. 

Beilagen 
keine 
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

 Teilrevision kommunale Nutzungsplanung (Einzelinitiative "Keine 
übergrossen Wohnbauten in Gossau")
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Gossau ZH. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 19.02.2018 verfügt:

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindever-
sammlung Gossau ZH mit Beschluss vom 20. November 2017 festgesetzt hat, wird
genehmigt.

Gemäss Rechtskraftsbescheinigung des Baurekursgerichtes vom 18. April 2018 ist
kein Rechtsmittel ergriffen worden.

Die Teilrevision der Vorschriften der Bau- und Zonenordnung tritt am Tag nach der
Publikation in Kraft.

Gemeinderat Gossau ZH

00235021
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